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Nr. 12  Mittwoch, 23. März 2022 

Amtlicher Teil 
 

Geänderte Corona-Verordnung seit 19. März 2022 
Seit Samstag gilt in Baden-Württemberg eine geänderte 
Corona-Verordnung. Das Land nutzt die im neuen Infektions-
schutzgesetz des Bundes vorgesehene Übergangsregel. Damit 
bleiben die Maskenpflicht in Innenräumen sowie Zugangsbe-
schränkungen in bestimmten Bereichen zunächst bestehen. 
Das neue Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes fährt die 
bisherigen Corona-Maßnahmen auf wenige Basismaßnahmen 
zurück. Mit Blick auf die derzeit hohen Inzidenzen nutzt das 
Land die im Gesetz vorgesehene Übergangsregel, die zumin-
dest bis zum 2. April 2022 ergänzende Schutzmaßnahmen er-
möglicht. Entsprechend hat das Land die Corona-Verord-
nung grundlegend überarbeitet. Die Verordnung wurde am 
Freitag, 18. März 2022, verkündet und trat am Samstag, 19. 
März 2022, in Kraft. 
Wesentliche Punkte der neuen Verordnung 

• Das bisherige Stufensystem in der Corona-Verordnung (Ba-
sis-, Warn- und Alarmstufe) entfällt. 

• Kapazitätsbeschränkungen sowie Kontaktbeschränkungen 
sind ab 19. März 2022 ebenfalls nicht mehr Teil der Verord-
nung (da im künftigen IfSG nicht mehr vorgesehen). 

• Die allgemeine Maskenpflicht bleibt auf Grundlage der 
Übergangsfrist bis 2. April 2022 bestehen: Das gilt insbe-
sondere für die FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räu-
men und im öffentlichen Nahverkehr für Personen über 18 
Jahre. Im Freien reicht eine medizinische Maske, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch an 
Schulen gilt weiterhin die Maskenpflicht. 

• Ebenfalls Teil der Übergangsregel sind weiterhin 
Test(nachweis)pflichten, das heißt: 

o unverändert 3G bei öffentlichen Veranstaltungen, beim 
Betrieb von Kultur-, Freizeit- und sonstigen Einrichtungen, 
bei Messen und Ausstellungen, bei Angeboten außerschu-
lischer und beruflicher Bildung, in der Gastronomie und Be-
herbergung sowie bei körpernahen Dienstleistungen usw. 

o 2G mit zusätzlichem Test in Diskotheken, Clubs. 

• Auch die Regeln betreffend die Pflichten zur Erstellung von 
Hygienekonzepten bleiben – wie gehabt – bestehen (zum 
Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen und in Clubs). 

• Die Testpflicht an Schulen (zwei Mal pro Woche), in Kran-
kenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen wird fortgeführt. 
Die allgemeine Abstandsempfehlung (1,5 Meter) bleibt er-
halten. 

Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine 
Bundesweit laufen Hilfsmaßnahmen für Vertriebene aus der 
Ukraine an. In Baden-Württemberg übernimmt das Landesmi-
nisterium für Justiz und Migration die zentrale Koordination. 
Auch der Landkreis Biberach zeigt Solidarität und bietet Hilfe 
für Vertriebene aus der Ukraine an. 
Um im Landkreis Biberach vorbereitet zu sein wurde eine Task 
Force Ukraine eingerichtet, in der das Landratsamt mit weite-
ren Institutionen der Wohlfahrtspflege und Hilfsorganisationen 
im Landkreis weitere Schritte planen. Zudem befindet man sich 
in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden. 
 

Informationsangebot zu Fragen der Einreise und der Auf-
nahme von Vertriebenen 
Das Ministerium für Justiz und Migration Baden-Württemberg 
hat als Hilfsangebot Antworten auf häufige Fragen erstellt. Die 
FAQ werden laufend ergänzt. Außerdem stellt das Ministerium 
Informationen in verschiedenen Sprachen bereit: 
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaen-
der+und+Fluechtlingspolitik/Informationen+zur+Ukraine 
 

Hilfe-Portal der Bundesregierung 
Unterkunft, Basisinformationen oder medizinische Versorgung: 
Mit dem Hilfe-Portal „Germany4Ukraine“ bietet die Bundesre-
gierung ukrainischen Vertriebenen eine zentrale und vertrau-
enswürdige digitale Anlaufstelle. Das Hilfe-Portal bündelt Infor-
mationen auf Ukrainisch, Russisch, Englisch sowie Deutsch und 
unterstützt die Vertriebenen bei Einreise, Orientierung und 
dem Überblick über Hilfsangebote. Weitere Services sind ge-
plant. https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua 
 

Hilfsangebote 
Den Landkreis erreichen derzeit auch viele Hilfsangebote von 
Initiativen und Privatleuten. In Absprache mit den Wohlfahrts-
verbänden wird hier jedoch vom Landratsamt zur Zurückhal-
tung geraten. Nach Informationen der großen Hilfsaktionen 
wird von Sachspenden abgeraten, es sei denn, es gibt ganz kon-
krete Kontakte und Wege in die Ukraine oder die Grenzgebiete. 
Sachspenden zur Ausstattung für Wohnungen im Landkreis sind 
derzeit noch nicht notwendig.  
 

Sie wollen helfen oder Wohnraum für Vertriebene zur Verfü-
gung stellen?  
Adressen und Ansprechpartner für Hilfsangebote aus dem 
Landkreis Biberach finden Sie hier: 
www.integration-bc.de 
https://www.caritas-biberach.de/angeboteundhilfen/wohn-
rauminitiative/wohnrauminitiative 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0466.pdf%27%5D__1647621894295
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/die-aktuellen-corona-zahlen-fuer-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/Informationen+zur+Ukraine
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/Informationen+zur+Ukraine
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua
http://www.integration-bc.de/
https://www.caritas-biberach.de/angeboteundhilfen/wohnrauminitiative/wohnrauminitiative
https://www.caritas-biberach.de/angeboteundhilfen/wohnrauminitiative/wohnrauminitiative
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Impressum und Kontakt 
Herausgeber und Redaktion 
Gemeinde Betzenweiler 
Riedlinger Straße 2 
88422 Betzenweiler 
 

Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Bürgermeister Tobias Wäscher 
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Die jeweiligen gesetzlichen Vertreter der mitteilenden  
Organisationen, Kirchen, Vereine und sonstigen Inserenten 
 

Veröffentlichung 
Erscheint wöchentlich mittwochs in Druck und online 
Annahme- und Anzeigenschluss: dienstags, 16 Uhr 
 

Datenschutz 
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. 
Für weitere Informationen, Widersprüche oder zur Wahrung Ih-
rer Betroffenenrechte wenden Sie sich bitte unter u.s. Kontakt-
daten an die Gemeindeverwaltung oder per Email an daten-
schutz@betzenweiler.de. Auf die Erklärung zum Datenschutz 
auf der Homepage www.betzenweiler.de wird verwiesen. 
 

Bürgermeisteramt Betzenweiler 
Telefon: 07374/418 
Fax: 07374/2262 
Email: gemeinde@betzenweiler.de 
Web: www.betzenweiler.de 
Bauhof: 0173 / 250 80 41 
 

Öffnungszeiten (bis auf Weiteres nur mit Terminvereinbarung) 
Mo-Fr: 07:30 – 12:00 Uhr 
Di: 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi: 17:00 – 19:00 Uhr 
 

 

Wichtige Nummern 
Polizei     110 
Feuerwehr, Rettungsdienst  112 
Krankentransporte   19 222 
Ärztlicher Notdienst (Kinder, Augen, HNO) 116 117  
Zahnärztlicher Notdienst   01805 911 650  
Störungsnummer Gas   0800 0824 505 
Störungsnummer Strom   0800 36 29 477 
Apothekennotdienst (Schnellsuche) www.lak-bw.de 
 

 

Entsorgungskalender 
Papier 
Freitag, 25.03.2022 
 

Gelber Sack 
Montag, 28.03.2022 
 

Restmüllabfuhr 
Mittwoch, 30.03.2022 
 

Öffnungszeiten des Grüngutplatzes 
Mittwoch: in den Wintermonaten geschlossen 
Samstag:  13:00 – 16:00 Uhr  
 

Entsorgungszentrum Unlingen 
Mo, Mi, Fr: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr 
Di, Do:  13:00 – 17:00 Uhr 
Sa:   09:00 – 12:00 Uhr 
 

Termine der Woche 
 

Uhr auf Sommerzeit stellen:      Samstag auf Sonntag, nachts 
  

 

Aktuelle Corona-Zahlen 
Landkreis Biberach 
Infizierte: 5624 7-Tage-Inzidenz:  2231 
Gemeinde Betzenweiler 
Infizierte: 23  

 

Zugangsbeschränkungen zum Rathaus 
Wir sind auch in Pandemiezeiten für Sie da. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Verordnung muss der Zutritt zu öffentlichen Ver-
waltungsgebäuden jedoch künftig reguliert werden. Bitte hal-
ten Sie für Ihren Besuch auf dem Rathaus Ihren entsprechenden 
3G-Nachweis bereit. Vergessen Sie zudem bitte nicht, eine 
FFP2-Maske zu tragen und einen Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu anderen Personen einzuhalten.  
Darüber hinaus gilt aufgrund der aktuellen CoronaVO bis auf 
Weiteres eine Pflicht zur vorherigen Terminvereinbarung!  
Richten Sie Ihr Anliegen deshalb wenn möglich bitte schriftlich, 
telefonisch oder elektronisch an die Gemeindeverwaltung. Wir 
versuchen so weit wie möglich vorzubereiten damit notwen-
dige Kontaktzeiten so kurz wie möglich gehalten werden kön-
nen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Nichtamtlicher Teil 
Am Sonntag, 27.03.22 wird die Uhr auf Sommerzeit umgestellt 
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 
26./27.03.2022 werden mit Inkraft- 
treten der Mitteleuropäischen Som- 
merzeit die Uhren um eine Stunde von  
02:00 auf 03:00 Uhr vorgestellt.  
Die Nacht wird also 1 Stunde „kürzer.“  
Dabei findet der Wechsel von der  
Winterzeit (Normalzeit) in die Sommer- 
zeit statt. Die Sommerzeit gilt dann bis  
zum 31.10.2022. 
 

Schul-Nachrichten 
 

Mitteilung der Federsee Grundschule Alleshausen 
Unter dem Motto „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ stand in die-
sem Jahr der 69. Europäische Wettbewerb, bei dem über 
70.000 Schülerinnen und Schüler bundesweit ihre Kunstwerke 
einreichten. Wie wichtig Europa und die damit verbundene eu-
ropäische Bildung ist, zeigt sich in diesen Tagen. Mit großem Er-
folg nahmen auch in diesem Jahr wieder die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1- 4 unserer Federsee-Grundschule teil. Sie 
gestalteten Bilder zum Thema „Ein Tag auf dem Bauernhof“. Es 
freut uns besonders, dass wieder 29 Kinder gewonnen haben. 
24 Kinder können sich über einen Ortspreis freuen, 5 Kinder be-
kommen einen Landespreis und zwei Kinder davon mit Bundes-
preisnominierung. So viele Preisträgerinnen und Preisträger 
gab es an unserer Schule noch nie. Wir sind überwältigt. Die 
ganze Schulgemeinschaft, und besonders Frau Steidinger, Frau 
Pappelau und Frau Beyrle freuen sich über den großen Erfolg 
ihrer Schülerinnen und Schüler. 
 

mailto:datenschutz@betzenweiler.de
mailto:datenschutz@betzenweiler.de
http://www.betzenweiler.de/
mailto:gemeinde@betzenweiler.de
http://www.betzenweiler.de/
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Hier unsere Gewinner: 
Bundespreisnominierung: Hannes Härle, Max Eggart  
Landespreise: Hannes Härle, Max Eggart, Ylvi Groß, Elinor Groß, 
Samia Gerzen 
Ortspreise: Hendrik Hepp, Lukas Nusser, Sarah Somosan, Frida 
Wäscher, Tim Schunger, Timo Minst, Janis May, Jonathan Heinl, 
Christian Leidig, Ina Fischer, Lisa Miehle, Leon Kugler, Franziska 
Nusser, Hannes Weiß, Miriam Bendel, Katja May, Jonathan 
Schmid, Jakob Scheffold, Oliwia Jedrzejczak, Jule Kesenheimer, 
Medine Türkmenoglu, Elinor Groß, Andreas Kroter, Mira Fuchs-
loch. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch allen Preis-
trägern zu ihren erfolgreichen Arbeiten! 
 

Kirchliche Nachrichten 

 

Kath. Kirchengemeinde St. Clemens Betzenweiler 
mit Filialgemeinden Bischmannshausen und Moosburg 

Gottesdienste:  
Mittwoch, den 23. März: 18.00 Uhr Rosenkranz in Moosburg, 
18.30 Uhr Abendmesse in Moosburg 
Freitag, den 25. März: 18.00 Uhr Rosenkranz, 18.30 Uhr Abend-
messe 
 

Inzwischen braucht es für die Gottesdienste keine Anmeldung 
und keine Datenerfassung mehr. Allerdings gelten nach wie vor 
die Hygiene-Regeln: Abstand, FFP2-Masken, eingeschränkter 
Gemeindegesang. Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit. 
Danke für Ihr Verständnis. Sie sind herzlich willkommen!  
 

Trauerkreis Bad Buchau  
Der Offene Trauerkreis möchte Trauernde einladen, ihren Weg 
der Trauer nicht alleine zu gehen. 
Dieses Treffen eröffnet die Möglichkeit, Verständnis und Unter-
stützung in geschütztem Rahmen mit anderen Betroffenen zu 
erfahren und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Das nächste Treffen des offenen Trauerkreises ist am Freitag 
01. April um 15.00 Uhr im Bischof-Sproll-Haus, Weiherstr. 43, 
Bad Buchau. 
Zurzeit ist eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag 
31.03.2022 bei der Kontaktstelle Trauer, Dekanat Biberach Tel. 
07351 8 09 400 oder bei Frau Bledt 07582 1232 oder Frau Lutz 
Tel. 07582 2835 (nicht später als 19.00 Uhr) erwünscht. 
Begleitet wird der Kreis von Renate Fuchs von der Kontaktstelle 
Trauer von Caritas und Dekanat Biberach gemeinsam mit dem 
Team der Seelsorgeeinheit Federsee. 
 

 
Evangelische Kirchengemeinde Bad Buchau 

Gottesdienste  
Gottesdienste Sonn- und feiertags laden wir um 10:00 Uhr zum 
Gottesdienst ein. In der Regel sind zurzeit noch einige Plätze frei 
– wir freuen uns über alle, die kommen!  
Aufgrund der aktuellen Coronalage gelten weiterhin die Ab-
stands- und FFP2-Maskenpflicht für Erwachsene.  
Kindergottesdienst; Der Kindergottesdienst findet zurzeit nicht 
statt. 
So 27.03.2022 – Lätare: 10:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. M. Lutz) 
Veranstaltungen 
Kirche in Zeiten von Corona: Unsere Kirche bleibt zum Gebet 
unter der Woche geöffnet.  

Auf unserer Webseite http://www.evkirche-badbuchau.de fin-
den Sie weitere Hinweise. 
Ökumenisches Friedensgebet: Donnerstags laden wir um 
18:00 Uhr alle Menschen herzlich zum Ökumenischen Friedens-
gebet am Kriegerdenkmal bei der Stiftskirche. Dieses Gebet ist 
ein wichtiges Zeichen für den Frieden in der Ukraine und in der 
ganzen Welt.  
Afghanistanabend: Am Donnerstag, den 24. März, findet im Ev. 
Gemeindehaus, Karlstraße 24, um 19:00 Uhr ein Informations-
abend über Afghanistan statt.  
Evangelisches Bildungswerks Oberschwaben (EBO): Das EBO 
lädt zu Vorträgen – online und in Präsenz – über aktuelle The-
men ein. Außerdem ist eine Irland-Reise geplant. Näheres dazu 
auf der Homepage (https://www.ebo-rv.de).  
Konfirmandenunterricht: Der Konfirmandenunterricht findet 
während der Schulzeit mittwochs um 14:00 Uhr statt.  
Öffentliche Bücherei (im Evang. Gemeindehaus, Karlstraße 
24): Die Bücherei hat montags bis freitags von 9:30–16:30 Uhr 
geöffnet.  
 

 

Vereinsmitteilungen  
 

 

Sportverein Betzenweiler 1928 e.V. 
Fußball / Freizeitsport 

 
Aktive Mannschaften 
Weber-Elf holt Big Points in Allmendingen 
TSV Allmendingen II – SV Betzenweiler II   3 : 0 (2 : 0) 
Das Duell mit dem Tabellenvierten gestaltete sich in der ersten 
halben Stunde recht ausgeglichen. Dabei spielte sich das Ge-
schehen ohne große Höhepunkte nahezu ausnahmslos im Mit-
telfeld ab. In Spielminute 31 nutzten die Hausherren jedoch ei-
nen Stellungsfehler der SVB-Defensive zum Führungstreffer. 
Kurz vor dem Seitenwechsel gelang es dem TSV, den zweiten 
Treffer nachzulegen. Auch in Durchgang zwei präsentierten sich 
unsere Jungs offensiv harmlos, sodass man sich früh mit einer 
Niederlage abfinden musste. Spätestens mit dem Treffer zum 
3:0-Endstand war die Partie dann endgültig entschieden. 
Kader: Samuel Reiter, Fabian Kluge, Florian Rebholz, Noah 
Schubert, Christoph Rief, Paul Rother, Benjamin Teuscher, 
Tobias Buck, Elias Buck, Matthias May, Alexander Romme, Si-
mon Rebholz, Robin Roser, Alexander Rief 
 

TSV Allmendingen – SV Betzenweiler   1 : 3 (0 : 2) 
Bei herrlichen Fußballwetter sahen die Zuschauer ein von Be-
ginn an intensiv geführtes Duell. Dabei agierten unsere Jungs in 
den Anfangsminuten etwas nervös, was sich mit zunehmender 
Spieldauer jedoch legen sollte. Dennoch hatte der TSV die erste 
dicke Gelegenheit, ein Abschluss von der Strafraumgrenze lan-
dete nur knapp neben dem SVB-Gehäuse. Nach einem Ballver-
lust im Spielaufbau hatten die Gastgeber eine weitere gute 
Möglichkeit, doch auch dieses Mal ging das Spielgerät am Ge-
häuse vorbei. Kurz vor dem Seitenwechsel wurden unsere 
Jungs aktiver und verbuchten durch einen Kopfball von Fabian 
Argo nach einem Eckball ihren ersten vielversprechenden Ab-
schluss. In Spielminute 43 war der SVB-Torjäger dann aber mit 
dem Kopf zur Stelle und nutzte ein Missverständnis in der geg-
nerischen Defensive zum 1:0. Auch Spielabschnitt zwei präsen-
tierte sich größtenteils ausgeglichen, der SVB-Abwehrreihe ge-

http://www.evkirche-badbuchau.de/
https://www.ebo-rv.de/
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lang es, die Hausherren möglichst fern vom eigenen Tor zu hal-
ten. Auf der Gegenseite sorgte Felix Gehweiler in der 70. Mi-
nute für den nächsten Höhepunkt. Ein verdeckter Schuss aus 18 
Metern fand den Weg ins Tor zum viel umjubelten 2:0. Für 
hochspannende Schlussminuten sorgten jedoch der Platzver-
weis für Klaus Locher nach wiederholtem Foulspiel sowie der 
Anschlusstreffer. Nach einem Angriff über ihren schnellen 
Rechtsaußen und anschließendem Querpass in den Rückraum 
sowie trockenem Abschluss stand es nur noch 2:1. Dank Kampf, 
Wille, Leidenschaft und auch einer Portion Glück brachten un-
sere Jungs jedoch den knappen Vorsprung ins Ziel und durften 
sich so am Ende über drei wichtige Punkte freuen! 
Kader: Florian Kesenheimer, Dennis Hepp, Thomas Traub, Stef-
fen Traub, Klaus Locher, Georg Fahrner, Felix Gehweiler, Ale-
xander Gresser, Rainer Neubrand, Fabian Argo, Daniel Weber, 
Cedric Lutz, Thomas Deutsch, Florian Rebholz, Samuel Reiter 
 

Am kommenden Sonntag hat die Weber-Elf die SG Ersingen zu 
Gast. Mit der SGE haben unsere Jungs noch eine Rechnung of-
fen, denn hier setzte es in der Hinrunde die erste Saisonnieder-
lage. Deshalb gilt es am Sonntag für Wiedergutmachung zu sor-
gen und die drei Zähler in Betzenweiler zu behalten. Zuvor 
möchte unsere zweite Mannschaft gegen das Schlusslicht eben-
falls drei Punkte holen, um den Platz im vorderen Tabellendrit-
tel zu festigen. 
Über zahlreiche Unterstützung freuen sich unsere beiden 
Mannschaften! 
 

Termine: 
Freitag, 25.03.22: 19.00 Uhr Training 
   21.30 Uhr Spielerversammlung 
Sonntag, 27.03.22: 13.15 Uhr SVB II – SG Ersingen II 
   15.00 Uhr SVB – SG Ersingen 

Dienstag, 29.03.22: 19.00 Uhr Training 
 

 
 

Kursangebot „Mein starker Rücken“ 
Es freut mich sehr, nach der langen Winterpause das Rücken-

Training wieder anbieten zu können😊 
So starten wir heute Mittwoch, den 23. März 2022, von 18.30-
20.00 Uhr. 
Aktuell gilt die 3-G-Regelung. Alle bisherigen Teilnehmerinnen 
sind wieder angemeldet und somit ist der Kurs wieder voll be-
legt. Im Falle einer Änderung der Teilnahme bitte ich Euch, mir 
baldmöglichst Bescheid zu geben. Meine Tel.-Nr. 07374-91076. 
Die Halle ist ab 18.20 Uhr geöffnet. Bringt bitte ein kleines Kis-
sen oder Handtuch, ein Getränk und eine Wolldecke mit.  
Ich hoffe wir haben wieder viel Spaß bei unseren Turnabenden 
und freue mich schon, liebe Grüße, ÜL Rosa. 
 

 
Kirchenchor 

 

Lieber Kirchenchor, 
Corona-bedingt muss die Probe am Donnerstag nochmals aus-
fallen. 
Umso mehr freue ich mich darauf, wenn wir am 31.03.22 wie-
der loslegen können! 
Grüße, Christine 
 
 

 
Voice Projekt / New Voices 

 

Jahreshauptversammlung Liederkranz Betzenweiler 1910 e.V. 
für das Jahr20 21/2022 
Am Samstag, den 9. April 2022, um 19:00 Uhr, findet die 
Hauptversammlung des Liederkranzes Betzenweiler 1910 e.V. 
im „Gasthaus zur Traube“ in Betzenweiler statt. 
Hiermit ergeht fristgerecht die Einladung an alle „aktiven“, 
„passiven“ und Fördermitglieder. 
Tagesordnungspunkte: 
-Begrüßung 
-Tätigkeitsberichte (Voice Projekt/New Voices) 
-Kassenbericht 
-Bericht der Kassenprüfer 
-Bericht der Vorsitzenden 
-Bericht der Chorleiterin und des Chorleiters 
-Entlastung der Vorstandschaft 
-Wahlen 
-Ehrungen 
-Wünsche und Anträge 
Wünsche und Anträge können schriftlich bis zum 2. April 2022 
bei der Vorsitzenden eingereicht werden. 
gez. Martina Merkle, Vorsitzende 
 

Mitteilungen der Woche 
 

AG Sorgende Gemeinschaft im Landkreis Biberach informiert 
Wir werden älter – den Wandel gemeinsam gestalten 
Unter dem Ansatz der «Sorgenden Gemeinschaft» entstehen in 
vielen Gemeinden und Städten Bewegungen, mit dem Ziel das 
„Miteinander leben“ und das „Füreinander sorgen“ neu zu ge-
stalten. Die Artikelserie „Sorgende Gemeinschaft“ bietet alle 
drei Wochen eine Information zum Thema und wurde von der 
Arbeitsgruppe „Sorgende Gemeinschaft“ erarbeitet.  
Wir merken es täglich – Deutschland wird älter. Aktuell ist jede 
zweite Person in Deutschland älter als 45 Jahre, jede 5. Person 
über 66 Jahre. Wir leben in einer Gesellschaft des langen und 
hoffentlich auch guten Lebens. Wir alle stecken mittendrin in 
dieser Entwicklung. Im Landkreis leben aktuell 5.295 Personen 
über 85 Jahre, in zehn Jahren werden dies 7.000 Menschen 
sein. Das ist schön. Doch was bedeutet das für den Ort, in dem 
wir wohnen? Der demografische Wandel fordert vor allem die 
Kommunen heraus. Diese stehen vor einer zentralen politi-
schen Gestaltungsaufgabe, um für alle Generationen attraktiv 
zu bleiben. Die Erreichbarkeit und die Qualität von Angeboten 
der Daseinsvorsorge bestimmen den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und die Zukunftschancen vor Ort für Jugendliche und 
junge Familien und werden zu den neuen Standortfaktoren für 
die wirtschaftliche Entwicklung. 
Es gilt, den demographischen Wandel und damit die Zukunft zu 
gestalten. Städte und Gemeinden können im Rahmen der Da-
seinsvorsorge für gute Lebensbedingungen und ein altersge-
rechtes Wohnumfeld sorgen und nehmen dadurch eine Schlüs-
selfunktion ein. Aber Demographie ist eine Aufgabe für alle und 
es geht um das Miteinander im Dorf und in der Gemeinde. Es 
geht um das Engagement und um die Schaffung von Möglich-
keiten, die gemeinsam mit Leben gefüllt werden. Hierfür sind 
alle gefragt. Baden-Württemberg bietet mit der Quartiersstra-
tegie 2030 mehrere Förderprogramme, um Ideen in Gemein-
den zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu realisie-
ren. 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wollen Sie sich einbringen? 
Die AG Sorgende Gemeinschaft steht für Fragen und Unterstüt-
zung bereit. Kontakt: Altenhilfefachberaterin Gertraud Koch, 
07351 527616 oder gertraud.koch@biberach.de ist Ansprech-
partnerin für die AG Sorgende Gemeinschaft.   

 
Informationen zur Eigentumsförderung Wohnungsbau BW 
Das Land Baden-Württemberg unterstützt seine Bürger*innen, 
die in den eigenen vier Wänden wohnen möchten. Ehepaare, 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, auf 
Dauer angelegte Lebensgemeinschaften (Paare) und Alleiner-
ziehende mit mindestens einem haushaltszugehörigen Kind o-
der schwerbehinderte Menschen mit speziellen Wohnungsbe-
dürfnissen, müssen dazu die Einkommensgrenze zum aktuellen 
Förderprogramm Wohnungsbau BW einhalten und das geför-
derte Objekt ausschließlich selbst nutzen. Das zu fördernde Ob-
jekt muss familiengerecht sein. Keine Förderung erhält, wer be-
reits über angemessenen Wohnraum verfügt. Das gilt auch, 
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller vermögend ge-
nug ist, um sich mit angemessenem mit Wohnraum zu versor-
gen. Eine sozial orientierte Förderung ist dann nicht gerechtfer-
tigt. 
Das Land fördert folgende Maßnahmen: 
Neubau oder Erwerb neuen Wohnraums, wenn das Vorhaben 
mindestens die energetische Voraussetzung Neubaustandard 
Plus oder Energiesparhaus erfüllt 
Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen zur Schaffung zu-
sätzlichen Wohnraums einschließlich notwendiger Begleitmaß-
nahmen 
Anpassungsmaßnahmen zum altersgerechten Umbau beste-
henden Wohnraums, sofern dabei die aktuellen Anforderungen 
der DIN 18040-2 erfüllt werden 
Erwerb bestehenden Wohnraums 
und finanziert diese mit einem zinslosen Darlehen. Die Zinsver-
billigung erstreckt sich auf 15 Jahre, der Tilgungssatz beträgt 
2,25 Prozent.  
Das Förderdarlehen für einen Haushalt mit einem minderjähri-
gen Kind beträgt bis zu 200.000 Euro und erhöht sich mit stei-
gender Zahl haushaltszugehöriger Kinder. Neubauvorhaben mit 
der energetischen Anforderung Neubaustandard Plus erhalten 
zudem einen Tilgungszuschuss von 20.000 Euro. Energiespar-
häuser können durch einen Tilgungszuschuss bis zu einer Höhe 
von 3.500 Euro zusätzlich zur Förderung des Bundes unterstützt 
werden. 
Empfänger*innen eines Förderdarlehens, aber auch kinderlose 
Paare und Alleinstehende, die ein Familienzuwachsdarlehen 
der L-Bank in die Finanzierung einbeziehen, können eine Ergän-
zungsförderung für Kinder erhalten. Dies gilt für Kinder, welche 
innerhalb von zehn Jahren zu dem Haushalt hinzukommen. Die 
Ergänzungsförderung besteht nach den derzeitigen Förder-
richtlinien in einem weiteren Tilgungszuschuss bzw. beim Fami-
lienzuwachsdarlehen einer Zinsverbilligung. 
Weitere Informationen und Antragstellung 
Interessierte können Fragen zur Finanzierung direkt an die L-
Bank richten: Telefonnummer 0800 150-3030 (kostenlos aus 
dem deutschen Festnetz oder Mobilfunknetz und –provider, 
Mo. – Fr. 8-16,30 Uhr) 
Daneben bietet die L-Bank die Möglichkeit an, über ihren Finan-
zierungsrechner die Förderfähigkeit eines Vorhabens zu ermit-
teln. (https://finanzierunsrechner.l-bank.de) 

Das Förderdarlehen wird direkt bei Ihrer Wohnraumförder-
stelle beantragt: Ansprechpartner ist das Landratsamt Biber-
ach, Tel.: 07351/52-6348, bzw. E-Mail: wohnen.kba@biber-
ach.de. 
 
 

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen 
Berufsfachschule Altenpflegehilfe, 2-jährig mit intensiver 
Deutschförderung, eine Ausbildung im dualen System. An zwei 
Tagen in der Woche erfolgt der Unterricht an der Berufsfach-
schule. An den anderen Tagen findet die Ausbildung in einer 
Pflegeeinrichtung statt. Die Berufsfachschule ist schulgeldfrei! 
Start: 1. April 2022  
Beruf mit Zukunftsperspektive! Im Berufskolleg Gesund-
heit/Pflege I und II (zweijährig) können die Schüler/innen ne-
ben der Fachhochschulreife die Berufsausbildung zum Assisten-
ten im Gesundheits- und Sozialwesen erzielen. Das Berufskolleg 
ist schulgeldfrei. 
Beim Berufskolleg Fremdsprachen bewegt man sich auf inter-
nationalem Parkett. Die Schwerpunktfächer Englisch und Spa-
nisch, sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erlauben 
es nach 2 Jahren neben der Fachhochschulreife auch die Aus-
bildung zur fremdsprachlichen Wirtschaftsassistentin abzu-
schließen. Als weitere Option ist der Abschluss zum „Internati-
onalen Wirtschaftskorrespondenten (KA)“ möglich. 
Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für all diejenigen, 
die ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben, die Fachhoch-
schulreife in einem Jahr, in Vollzeit zu erlangen. Das Berufskol-
leg ist schulgeldfrei. 
Das Abendberufskolleg bietet die Möglichkeit für all diejeni-
gen, die ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben, die Fach-
hochschulreife in zwei Jahren in Teilzeit zu erlangen. 
Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt mit dem 
Schwerpunktfach “Pädagogik und Psychologie” in drei Jahren 
zum Abitur. Wir bieten Online Beratung oder Beratung vor Ort 
an. Erfahren Sie, welche Vorteile die neue Gymnasialverord-
nung für Sie bringt 
Online- Prüfungsvorbereitung für die Mittlere Reife in Eng-
lisch, 3 x freitags von 13:30 bis 16:30 Uhr ab 29.04.2022 
Prüfungsvorbereitung für die Mittlere Reife in Mathematik, 4 
x dienstags bis freitags von 9:30 bis 11:45 Uhr ab 19.04.2022 
Englisch- Aufbau und Konversationskurs, Online 5 x mittwochs 
von 17:30 bis 18:30 Uhr, ab 16.03.2022 
Kurse der Erwachsenenbildung: Bitte beachten Sie, dass wir 
auch bei den Kursen der Erwachsenenbildung die aktuellen 
Corona-Bestimmungen beachten müssen. 
Online-Beratung: https://kolping-macht-schule.de/beratung/ 
Nächster Infotag im Kolping-Bildungszentrum Riedlingen ist am 
19. März 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr 
Anmeldung: Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 
24, 88499 RiedlingenTel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-
gruppe.de; www.kolping-Riedlingen.de 
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Anzeigen / Werbung 
 

Gemeinde Alleshausen, Landkreis Biberach 
Für unsere neue Kita im Grünen sucht die Gemeinde Alleshau-
sen zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
Gruppe 1, 3-6 Jahre, Zeitmischung 

in Voll- oder Teilzeit (60 %) 
 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
Gruppe 2, 2-6 Jahre, Regelgruppe 

in Teilzeit (70 %) 
 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
Gruppe 3, 2-3 Jahre, Zeitmischung 

in Voll- oder Teilzeit (80 %) 
 

Die vollständigen Stellenausschreibungen entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: www.alleshausen.de 
 

 

Zu verkaufen 
Dachbox 60,- €, Autofahrradständer + 2 Fahrräder 60,- €, TV 

92 cm diagonal 50,- €, Playmobil Spielsachen im Wert von 
200,- € für 50,- € 

Handy 0170 1114513. 
 

 

 

 

 

 

 

 


